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 Veröffentlicht am 23.05.1990

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Die Behauptung einer aus Eritrea stammenden Asylwerberin, von äthiopischen Beamten anläßlich der Suche nach

ihren Brüdern, die für die Freiheitsbewegung kämpften, geschlagen worden zu sein, um den Aufenthalt der Brüder der

Asylwerberin in Erfahrung zu bringen, darf von der belBeh nicht als "pauschale Behauptung" abgetan werden.
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